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Deutscher Bundestag 

Der 1. Untersuchungsausschuss hat in seiner Sitzung am 9. Juni 2016 beschlossen: 

Beweisbeschluss GBA-8 

Es wird Beweis erhoben zum gesamten Untersuchungsauftrag (Drucksache 18/843 und 
18/8683) durch 

Beiziehung 

sämtlicher Akten, Dokumente, in Dateien oder auf andere Weise gespeicherter Daten und sons-
tiger sächlicher Beweismittel, die Informationen enthalten zu den Fragestellungen der mit Be-
schluss des Deutschen Bundestages vom 9. Juni 2016 erfolgten Erweiterung des Untersu-
chungsauftrags und die im dort genannten Untersuchungszeitraum (Drucksache 18/8683) beim 
Generalbundesanwalt entstanden oder in behördlichen Gewahrsam genommen worden sind, 
gern. § 18 Abs. 1 PUAG beim Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. 

Um Vorlage aller Unterlagen bis zum 26.08.2016 und gegebenenfalls sukzessive Teillieferung 
vorab wird gebeten. Darüber hinaus wird darum gebeten, VS-Vertraulich oder höher einge-
stufte Unterlagen aus den jeweiligen Aktenbeständen auszusondern, entsprechende Leerblätter 
in die Akten einzufügen und die eingestuften Unterlagen unter Angabe des ursprünglichen Ak-
tenzusammenhangs gesondert zu übermitteln. 


